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M. 1 :  1.000

Gebiet: Nördlich Lankener Weg, südwestlich angrenzend an die Kreisfeuerwehrzentrale

Satzung der Gemeinde Elmenhorst über den Bebauungsplan Nr. 15

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 86 der Landesbauordnung wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom xx.xx.xxxx folgende Satzung über den
Bebauungsplan Nr. 15, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B)
erlassen:

Stellungnahmen können gem. § 4a (3) BauGB nur zu den geänderten oder

ergänzten Teilen abgegeben werden. Die Planzeichnung wurde in folgenden

Bereichen geändert:

- Umwandlung der ca. 9 m breiten Knickschutzfläche am östlichen

Plangebietsrand in eine ca. 5,5 m breite Erhaltungsfläche für Gehölze

- daraus resultierend eine geringfügige Verbreiterung der

Versorgungsfläche und des Allgemeinen Wohngebietes im Bereich von

Grundstück Nr. 7

- sowie eine Verschiebung der angrenzenden GFL-Fläche Richtung

östliche Plangebietsgrenze


